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6. 6. 1962 

, Regierungsvorlage 

, BUl1de~ge~etz vom , 
über die Anmeldung gewi$ser Ansprüche aus 
Dienstverhältnissen in der Privatwirtschaft. 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

§ 1. Die BestiII1II1ungen dieses Bunde~gesetzes 
regeln die Anmeldung von Ansprüchen aus 
bienstverhältnissen in der Ptivatwirtschaft, die 
nach dem SiebenteI1 Rlickstdlungsgesetz, BGBL 
Nt. 207/1949, deshalb nicht gel~end gemacht 
werden konnten, weil ein Verpflichteter nicht 
vorhanden war oder weil der Diehstgeber 
(Nachfolger) oder die PensiQnsein,richtung auf 
Grund gesetzlicher Verpflichtungen henits an 
Dritte erfüllt hatte (§ 8 Abs. 3 des Siebenten 
Rückstellungsgesetzes). 

§ 2. (l) AIiII1eldeberechtigt sind Personen, die 
a) bei Zutreffen der Voraussetzungen des § 1 

des Siebepte!1 RückstellungsgesetZes inner­
halb von sechs Monaten nach Beendigung 
des Dienstverhältnisses entweder keine 
oder flur eine solche Beschäftigung erhal­
ten haben, deren Entlohnung um min~ 
destens 20 vom :Hundert geringer als die 
des beendigten Dienstverhältnisses war; 
und 

b) keine Zuwendung aus dem Hilfsfonds 
(BGBL Nr. 25/1956 und ) erhal-
ten haben ode!' erhalten können. 

(2) Ist ein Anmeldeberechtigter (Abs. 1) vor 
dem Inktafttreten dieses Bundesgesetzes ver­
storben, so können seine Erben (Vermächtnis­
nehmer) nur dann eine Anmeldung einbringen, 
wenn auf den Verstorbenen die Voraussetzun­
gen nach Abs. 1 lit. a zugetroffen sind und sie 
selbst am Tage des IllIkrafttretens dieses Bundes­
gesetzes den ordentli,chen Wohnsitz im Gebiete 
der Republik Oster,reich haben. 

§ 3. Die A'nmeldung dient der Geltend­
machung von Ansprüchen der in § 8 Abs. 3 des 
Siebenten Rückstellungsgesetzes genannten Art 
nach Maßgabe eines besonderen Bundesgesetzes. 

§ 4. (1) Zur Entgegennahme der Anmeldungen 
und zur späteren Behandlung der auf Grund 
eines besonderen Bundesgesetzes zu regelnden 
Ansprüche wird ein' "Fonds zur Abgeltung 

gewisser Ansprüche nach dem Siebenten Rück­
stellungsgesetz" (im folgenden "Fond~', genannt) 
errichtet. ' 

(2) Der Fonds besitzt Rechtspersöniichkeit 
und hat seinen Shz und ordentlichen Gerichts­
stand in Wien. 

(3) Der Fonds wird durch ein Kuratorium 
vertreten und verwaltet, das aus efnem Vor­
sitzenden und weiteren zwei Mitgliedern und 
drei Ersatzmitgliedern besteht, die die öster­
reichische Staat~bürgerschaft ;besitzen mÜs$en. Je 
ein Mitglied und ein ErsarzmttgIled des Kura~ 
toriums wird auf Grund von Vorschiägen der 
BundeskaminU der gewerblichen Wirtschiift und 
des Österreichisthen Arbeiterkilrntnertäges vom 
Bundesministeriüm für Finanzen Im Einverneh­
men mit dem Btindesministeriuril Hit sozIale. 
Verwaltung bestelit und abberufen. Der Vor­
sitzende und ein Erfatzmitglii.id wird vom Bun­
desiniriistetium für Finanzen gleichfalls im Eiri­
vernehmen mit dem Bundesministetium für 
soziale Verwaltung bestellt. Die Kuratorien der 
"Sammelstelle A" und der "SammelsteUe B" 
sind weiters berechtigt; einen gemeinsamen Ver~ 
treter zu den Sitzungen qes Kurai:Qr~ums des 
Fonds mit beratender Stimme zu entsen4en. 

(4) Das· Kuratorium wählt aus seiner Mitte 
einen Stellvertreter des V Qrsltzenden. 

(5) Für den Fonds wird in der Weise rechts­
gültig gezeichnet, daß e'ntweder der Vorsitzende 
oder sein Stdlvertreter gemeinsam mit einem 
zweit<m MItglied des Kuratoriums der Bezeich­
nung "Fonds zur Abgeltung gewisser Ansprüche 
nach dem Siebenten Rückstellungsgesetz" ihre 
Unterschrift beisetzen. 

§ 5. (1) Das Kuratorium gibt sich seine 
Geschäftsordnung selbst, die der Genehmigung 
durch das Bundesministerium für Inneres im 
Einvernehmen mit den Bundesministerien für 
Finanzen und für soziale Verwaltung hedarf. 
Die Genehmigung darf nur versagt werden, 
wenn die Geschäftsordnung gesetzlichen Vor­
schriften widerspricht. Die Geschäftsordnung ist 
nach Erteilung der Genehmigung im "Amts­
blatt zur Wiener ZeituIllg" zu veröffentlichen. 

(2) Das Kuratorium ist beschlußfähig, wenn 
drei Mitglieder (Ersatzmitglieder) anwesend 
sind. 
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'(3) Das Kuratorium faßt seine Besdtlüsse mit 
Stimmenmehrheit; bei Stimmengleici1heit ent­
sdteidet die Stimme des Vorsitzenden (Stell­
vertreters). 

(4) Die Mitglieder des Kuratoriums sind ver­
pflidttet, ihre Tätigkeit mit der Sorgfalt eines 
ordentlidten Kaufmannes auszuüben. 

§ 6. (1) Der Fonds hat sidt nadt Ernennung 
der Mitglieder unverzüglidt zu konstituieren 
und sodann innerhalb Monatsfrist einen Aufruf 
im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" zü ver­
öffentlidten, demzufolge Anmeldungen im 
Sinne des § 1 von den nadt § 2 dieses Bundes­
gesetzes' '.Anmeldungsberedttigten binnen sems 
Monaten eingebradtt werden können. 

(2) Eine Anmeldung nadt diesem Bundesgesetz 
ist dann fristgeredtt eingebradtt, wenn sie 
spätestens am letzten Tage der sidt naci1 dem 
Aufru{ (Abs. 1) ergebenden Frist beim Fonds 
eingelangt ist. Anmeldungsberedttigte, die inner­
halb dieser Frist keine Anmeldung vorgenom­
men haben, sind von Leistungen nadt dem in 
§ 3 vorgesehenen besonderen Bundesgesetz aus­
gesci1lossen. 

(3) In der Anmeldung ist der für die Begrün~ 
dung des künftigen Ansprudtes maßgebende 
Sadtverhalt unter Angabe der Beweismittel 
wahrheitsgemäß und möglidtst 'vollständig 
anzuführen, wobei die aus ,den Bestimmungen 
des Siebenten Riickstellungsgesetzes sidt er­
gebende Höhe des Anspruches ziffernmäßig 
anzugeben ist. ' 

(4) Die zur Begründung des in einer Anmel­
dung behaupteten Sadtverhaltes di:enenden Ur­
kunden srn.d der Anmeldung in beglaubigter 
Absdtrift anzusdtließen oder nachzurei<;hen. 

(5), Der Anmeldende hat auf Verlangen des 
Fonds innerhalb der ihm gesetzten Frist zur 
Klärung des Sadtverhaltes erforderlidte ergän­
zende Angaben zu madten oder Beweismittel 
anzugehen oder vorzulegen. Können Angaben 
nicht gema,cht oder Nadtwe,ise nidtt, erbraci1t 
werden, so sind die Gründe hiefür innerhaLb 
der .vom Fonds gesetzten Frist anzugeben. 

(6) Anme!dungsbere,chtigte, die im Anmel­
dungsverfahren wissentlich unridttige Angaben 
gemadtt haJ:>en, die für die Regelung des, 
künftigen Anspruches oder die Festsetzung 
seiner Höhe wesentlici1 simi, sind von Leistun­
gen nach dem in § 3 vorgesehenen besonderen 
Bundesgesetz ausgeschlossen. Das gleidte trifft 
zu, wenn Anfragen des Fonds an die vom An­
melder angegebene' Adresse nidtt fristgeredtt 
beantwortet werden. 

§ 7. (1) Der Fonds hat jede Anmeldung in 
redttlicher und tatsädtlici1er Hinsicht, dahin­
gehend zu überprüfen, inwieweit sie dem 
Grunde nadt zu Recht besteht, insbesondere ob 
die in der Anmeldung angegebene Höhe des 
Anspruches mit den Bestimmungen des Sieben­
ten RückstelJungsgesetzes übereinstimmt. 

(2) Nadt Ablauf der Antragsfrist hat der 
Fonds dem Bundesministerium für ,Finanzen 
mitzuteilen, wie hodt ,die Gesamtsumme der 
fristgetecht eingebrachten Anmeldungen ist und 
mit welchem Gesamtbetrag sie nach den Bestim­
mungen des Siebenten Rückstellungsgesetzes 
einzusetzen wäre. 

§ 8. (1) Alle nach diesem Bundesgesetz erfor­
derlidten Sdtriften, Amtshandlungen und 
Rechtsgeschäfte sind von den Stempel- und 
Rechtsgebühren, Verwaltungsabgaben, Geridtts­
und Justizverwaltungsgebühren befreit. 

(2) Der Fonds wi'rd hinsidttlich seines Schrift­
verkehrs mit Behörden und Ämtern von der 
Entrichtung der, Stempelgebühren und von 
Bundesverwal tungsabga ben befreit. 

§ 9. Mit der Vollziehung dieses Bundes­
gesetzes ist das Bundesministerium für Finanzen, 
jedoch hinsidttlidt des § 4 Abs. 3 im Einverneh­
men mit ,dem Bundesministerium für soziale 
Verwaltung, bezüglidt des § 5 Abs. 1 das Bun­
desministerium für Inneres ini Einvernehmen 
mit dem Bundesministerium für Finanzen und 
soziale Verwaltung und hinsidttlich des § 8 je 
nach dem sachlidten Wirkungsbereidt die Bun­
desregierung, das Bundesministerium für Finan­
zen und das Bundesministerium für Justiz be­
traut. 
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c 3 

Erläuternde Bemerkungen 

Abs. 3 des § 8 des Siebenten Rückstellungs-
. gesetzes, BGBl. Nr. 207/1949, verhieß ein beson­
deres Bundesgesetz, demzufolge "Berechtigte" 
dann Ansprüche im Sinne des § 1 dieses Gesetzes 
gegen den Fonds nach § 14 Abs. 5 des Dritten 
Rückstellungsgesetzes, BGBl. Nr. 54/1947; gel­
tend machen können, wenn' solche Ansprüche 
deshalb nicht mit Aussicht auf Erfolg geltend 
gemacht werden konnten, weil der' Dienstgeber 
(Nachfolger) oder die PensioIliSeimichtung" An­
sprüche nach den §§ 4, 5' und 6 Abs. 1 auf 
Grund von gesetzlichen Verpflichtungen bereits 
erfüllt hat und daher zu einer neuerlichen Lei­
stung nicht verpflichtet werden konnte; das 
gleiche sollte für Ansprüche gelten, die deshalb 
nicht erhoben werden konnten, weil ein Ver­
pflichteter nicht mehr vorhanden war. Der in 
§ 14 Abs. 5 des Dritten Rückstellungsgesetzes 
verheißene "Fonds" wu.fde mit dem Auffang­
organisationengesetz, BGBl. Nr. 73/1957, in Form 

Schwierigkeit, weil von der Anzahi der An,­
spruchsberechtigten und von der Höhe ihrer 
Ansprüche die Frage abhängig ist, ob die An­
sprüche nach den Bestimmungen des Siebenten 
Rückstellungsgesetzes zur Gänze oder nur an­
teilsmäßig befriedigt werden können. Erst nach 
Kenntnis der Ziffern ist die Smaffung eines ent­
sprechenden Leistungsgesetzes möglich. Es' ist 
daher notwendig, daß vor der Schaffung eines 
derartigen Gesetzes ein Anmeldeverfahren durch­
geführt wird, um hiedurchdie für ein Leistungs_ 
gesetz relevanten Tatsachen zu erhalten. Es er.., 
scheint auch zweckmäßig, wenn gleichzeitig mit 
einem Anmeldegesetz der auch für die Regelung 
der künftigen Ansprüche vorgesehene "Fonds zur 
Abgeltung gewisser Ansprüche nachdem Sie­
benten Rückstellungsgesetz" errichtet wird, dem 
als erstes die Aufgabe obliegen wird, die jeweils 
einlangenden Anmeldungen zu prüfen. 

der "Sammelstellen" errichtet, die die Aufgabe Zu § 1: 
haben, Ansprüche auf entzogene Vermögenschaf- H' . d d' chr ch V 
ten, Rechte und Interessen zu erheben und die .. ler sm. le sa 1 ,en oraussetzungen an-
ihnen zugekommenen Vermögenswerte (Erlöse) gefuhrt, bel deren ,,:?rlregen Anmeldungen vor­
für die Verteilung im Sinne der in Artikel 26 I genommen werden konnen. 
§ 2 des Staatsvertrages vorgesehenen Widmung 
zu sammeln. In § 8 des Auffangorganisationen-' Zu § 2: 
gesetzes sowie später in § 12 Abs. 2 des 4. Rück­
stellungsanspruchsgesetzes, BGBl. N r. l!33/1961, 
wurde gleichfalls eine Regelung der Ansprüche 
im Sinne der Bestimmungen des § 8' Abs; 3 <les 
Siebenten Rückstellungsgesetzes aus Sammel­
stellen-Mitteln verheißen. Die Kuratorien der 
"Sammelstelle A" und der "Sammelstelle B" 
haben sich nun bereit erkl·ärt, einen Betrag von 
5 Millionen Schilling aus Sammelstellen­
Mitteln zur Verfü~ung zu stellen, was im Bun­
d.esgesetz vom 5. April 1962 über die Aufteilung 
der Mittel der "Sammelstellen", BGBl. Nr. 108, 

'festgehaIten wurde. 

·Die Anzahl der in Betracht kommenden An­
spruchsberechtigten ist nun völlig unbekannt; 
sie konnte auch durch die vom Bundesmini­
sterium für Finanzen gepflogenen Brhebungen 
nicht festgestellt werden. Im Hinblick aber darauf, 
daß die zur Verfügung stehenden Mittel begrenzt 
sind, ergibt sich hieraus eine unüberwindliche 

Dieser Paragraph enthält die persönlichen Vor­
aussetzungen für die Berechtigung zur Anmel­
dung. Durch diese Bestimmung soll gewährleistet 
werden, daß nur durch das NS-Regime Verfolgte 
in Betracht kommen, was dann mit Sicherheit 
angenommen werden kann, wenn aus einem 
privatwirtschaftlichen Dienstverhältnis entfernte 
Personen durch ein halbes Jahr keine Beschäfti­
gung bekommen konnten .oder nur eine Beschäf­
tigung mit einer verminderten Entlohnung 
gegenüber der ursprünglichen Beschäftigung er­
halten haben. Voraussetzung ist noch, daß An­
mel<dende . keine Zuwendung aus dem Hilfsfonds 
erhalten haben und a.uch - insbesondere aus der 
Aufstockung d~s Hilfsfonds mit 600 Millionen 
Schilling (648 der Beilagen, IX. GP.) - nicht 
erhalten koniliten. 

Die Anmeldeberechtigung ist auch dann zuge­
standen, wenn der schon verstorbene Anmel­
dungsberechtigte nicht nur eine verfolgte Person 

678 der Beilagen IX. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 3 von 4

www.parlament.gv.at



4 

war, sondern auch die Erben (Vermächtnis­
nehmer) am Tage des Inkrafttretens dieses Bun­
desgesetzes in österreich wohnhaft sind. 

Zu §§ 4 und 5: 

Hier sind Bestimmungen über den zu errich­
tenden Fonds enthalten, dessen Kuratorium von 
Vertretern der Bundeskammer der gewerblichen 
Wirtschaft und des Osterreichischen Arbeiter­
kammertages beschickt werden, während der 
Vorsitzende des Kuratoriums und ein Ersatzmit­
glied vorn Bundesministerium für Finanzen im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für 
soziale V,erw-altung besteHt und abberufen wer­
den. Das KuratoriuIp. arbeitet auf Grund einer 
von ihm zu beschließenden und vom Bundes": 
Plinisterium für Inneres zu genehmigenden Ge­
schäftsordnung. 

Zu § 6: 

In diesem Paragraph wird das Anmeldever­
fahren geregelt. Auf Grund eines im "Amtsblatt 
zur Wiener Zeitung" zu verlautbarenden Auf­
rufes müSsen Anmeldungen innerhalb von sechs 
Monaten nadi Veröffentlichung des Aufrufes bei 

sonstigem Ausschluß auf eine künftige Leistung 
beim Fonds eingebracht werden. Wesentlich für 
die Anmeldung ist, daß auch jener Betrag ange­
geben wird, der sich ergibt, wenn der Anspruch 
nach den Bestimmungen des Siebenten Rück­
stellungsgesetzes befriedigt würde. 

Zu §§ 7 und 8: 

Jeweils nach Einlangen der Anmeldung hat der 
Fonds sie in rechtlicher und tatsächlicher Hin­
sicht zu ptüfen; nach Ablauf der Anmeldefrist 
hat er dem Bundesministerium für Finanzen 
einerseits die betrags mäßige Höh\'! der Gesamt­
anmeldungen und anderseit~ jenen GesaPltbetrag 
mitzuteilen, der sich ergibt, wenn unter Beob- . 
achtung der Bestitnrpungen des Siebenten Rück­
stellungsgesetzes zu leisten wäre. Dies ist das 
Ziel des Anmeldeverfahrens nach diesem Bundes­
gesetz. Erst wenn diese Ziffern vorliegen, ist es 
möglich, ein diese Ergebnisse berücksidltigendes 
Leistungsgesetz zu schaffen. . 

Sowohl die Eingaben als auch der Schriftver~ 
kehr des Fonds mit den Behörden und Kmtern 
sind von der Entrichtun.gder Stempel~ und jeg­
lichen Gebühren sowie Abgäben befreit. 

---
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